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Lesenswerth ist diese Schrift allerdings, und wir dürfen
sie den Gemeindschullehrern mit Recht empfehlen, obgleich
sie nicht viel Neues enthält; allein es ist oft von gro.
ßem Nutzen, eine Sache, wenn auch nicht in neuer The?,

rie, doch in einem klaren Zusammenhange dargestellt zu

finden.

Kanton St. Gallen. (Schluß.)

v. Lehrer. Das Gedeihen der Schulen hängt v«5
züglich von guten Lehrern ab, deren wir neben allerdings

auch mittelmäßigen manche haben. Um den Schulen immer
tüchtigere Lehrer zu geben, benutzte der ErziehungSrath auch im
Jahr t8Z6 für t9 St. Gallische LehramtSpräparanden das

Lehrerseminar in Kreuzlingen. DaS Examen im letzten Herbste, dem eine

Deputation des hierseitigcn Erziehungsrath« beiwohnte, bewies,
daß die Präparanden unter der Slegide des würdigen Wehrli, und
bei der Zuvorkommenheit des thurgautschen Erziehungsraths gegen
die St. Gallischen Zöglinge in Kreuzlingen gut aufgehoben sind.

Die meisten derselben werden im Spätherbste, der Anstalt entlassen,
bei gegenwärtigem Lehrermangel als vorzügliche Subjekte bald ihre
Anstellung finden. — Aber auch den stationirten Lehrern thut!
weitere Fortbildung noth. Deshalb ordnete der ErziehungSrath auch
letzte« Jahr einen ErgäNzungtkur« für schwächere Lehrer an. Derselbe

wurde im Spätherbst in Lichtenstcig to Wochen hindurch un.
ter der Direktion der HH. Lehrte Meier und Forer daselbst 20

Privatlehrern ertheilt und lieferte die erfreulichsten Ergebnisse. —
Die Lehrerkonserenzen wurden überall nach geschlichen Vorschriften

gehalten, mit Ausnahme derjenigen von St. Gallen, die sich in
Folge einer Aufforderung erst vsr wenig Wochen konstituirte. Gemäß

den dem ErziehungSrath vorgelegten Konsercnzreglementcn theilen sich

die Konferenzen in kleinere Lehrcrgesellschaften, die unter sich schrift-,

lich und mündlich ihre Gedanken austauschen. Die Lehrerschaft in
Ober- und Nentoggenburg bildet unter sich nur eine Konferenz.
Jede Konferenz hat eine eigene Lehrerbibliothek. Da hin und
wieder die Ansicht z» walten schien, diese Bibliotheken seien Pri-
vateigenthum derjenigen Lehrer, welche sie anfänglich stifteten, so

hat der ErziehungSrath beschlossen, daß er künftighin die ihm vom
evangelischen Großrathskollegium etwa zu diesem Zwecke behändigten
Beiträge an dieselben nur unter der Bedingung gebe, wenn diese

Bibliotheken als Korporationsgut der Konferenzen betrachtet werden.
— FürAenfnung und Benutzung der Lehrcrbibliothekcn darf um so

besserer Erfolg erwartet werden, da laub den dem ErziehungSrath
dieSfallS «ingesandren Vibliothekenreglementcn jährliche Lesebeiträge
von den Lehrern bezogen werden. Tüchtige Werke sind bereits an?
geschafft, und es wird auch dieses Institut immer mebr «ine Zierde
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und ein Segen unserer Lehrer werden. -- Nach den Rapporten der

Bezirksschulräthe herrscht sowohl in den kleinern, als großer»
Konferenz-Versammlungen ein reges pädagogisches Leben, und unverkennbar

sind die wohlthätigen Folgen, die sich aus denselben ergeben.

Die von den Lehrern befolgten Lehrmethoden und gebrauchten

Lehrbücher sind in den verschiedenen Bezirken sehr verschieden.

In Fächern der Kunde bedienen sich die meisten Lehrer der rein doziren-
den Methode, welcher sie nach gehaltenem Vortrage durch Kalcchesation
die freilich selten eine Sokratische ist, zu Hülfe kommen. In Fächern
für formelle Bildung, als : Rechnen, Formenlehre, Denk- und
Sprechübungen, findet die Pestalozzische Methode immer mehr Anhänger,
namentlich bei den jünger» Lehrern! und eS gibt Schulen, wo die

heuristisch« Methode rein und konsequent angewandt wird. — Beim Lesc-
unterricht wird von den meilken Lehrern noch die Buchstabir-Methode
angewandt, doch von dem großer» Theil mit Berücksichtigung des

LautirenS, Einige Lust regt sich auch für die einstweilen noch wenig
bekannte Schreidlesemethode. Im Rhcinthal ist sie vom Lehrer in
Lienz bei seiner geringen Schülerzahl letzten Winter mit glücklichem

Erfolge angewandt worden. Im Rechnen wird in den meisten Schulen
des evangelischen KantonS zum Theil nach Schneider's Leitfaden
verfahren. Im Sin gen folgt der großeste Theil Nägeli ' S Gesang-
lchre, einige auch Jmler'S Anleitung. Im deutschen

Sprachunterricht werden am häufigsten Krause's und Sch«rr's
Grammatiken benutzt, von einigen bessern Lehrern auch der Schullehrer des

s9. Jahrhunderts. Für die Formenlehre dient Heu Lehrern, die sie

betreiben, als Leitfaden: Tobler's Handbuch, Dnstcrweg,
Groß mann und eigene Hefte.
' In den Lehrerstand wurden ausgenommen, nach vorangegangener

Prüfung, 15 Individuen, S Kqntonsbürger und 6 Aufienbürger,
»vorunter 5 einen Präparandenkurs bei Hrn. Erziehungörath und

Reallehrer Wiget in Wattweil genossen hatten. — sfiLehrcrstelle» wurden

neu besetzt, und noch befinden sich einige des Mangels an Lehrern

wegen in fortwährendem Provisorium.
WaS die Besoldungen der Lehrer betrifft, so hat eS derErzichungS-

rath dahin gebracht., daß dieselbe» nirgends mehr unter das gesetzliche

Minimum von fl. siir ein Halbjahr und 200 fl. für ein Jahr zu
stehen kommen. Hie und da verlautet von einem Rückgeschenk, welches
der Lehrer der Schulkasse »nacht, welche Uebersetzung aber im Grund-,

text nichts Andere« heiße, als Abzug am Lehrergehalt. In einige»
Schulkreise» werden den Lehrern für die Ferien verhältnismäßige Ab?

züge geinacht und die von den Lehrern zu bewohnenden Schulhäustr

in Rechnimg gebracht. - Einige Lehrer werden über da» gesetzliche

Minimum besoldet. In St. Gallen erhalten die Lehrer an der Elemru?

rarschule 500 fl. — (-00 fl. ; in R heineck ZOtlfl. - H5ilfl ; in Alt?
städten 250 st. — Zoo fl, ; in L i ch tcn stei g 56o fl. ; in W att w e i »

550 fl ; im Bundt ZZ6fl.2 >» Neßlau 2Z'i fl. ; in Schlaltbuhl
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L27fl.; in Ebnat25vfl. — Die Neallehrcr erhalten alle bvo fl. und

darüber. Verbesserung der Lehrcrgehaltc, wie wünschbar sie wäre,

läßt sich vor der Hand nicht erwarten; vorerst müssen Schulhäuser

gebaut, da und dort besser unterrichtetes Lehrer angestellt unddieSchul-

fonds vermehrt werden.

Die Lehrerschaft deâ evangel. Kantonstheils besitzt eine Wittwen-,
Waisen- und Alterskasse, die unter guter Centralverwaltung

steht. Die dem Erziehungsrath eingegebene Rechnung weiset einen

Vermögensstand von 5860 fl. Z kr. auf. Zu wünschen wäre, daß

diese Anstalt kantonal gemacht werden könnte. Au diesem Ende hat

der Erziehungsrath, da dieses Institut von vielen Lehrern, besonders

aus dem Bezirk Werdenberg, nicht benutzt wird, an die îehrerkonsercnz

dieses Bezirks eine Empfehlung ergchen lassen, an dieser Anstalt wieder

Antheil zu nehmen.

II. Amtsthätigkeit der Schulbchördcn.
Die AmtSschulräthe sind in ihrer Wirksamkeit weit von einander

verschieden. Die Einen beseelt ein edler Eifer snr's Schulwesen und

sie erfüllen rastlos die ihnen obliegenden Pflichten. Andere sind in
ihrem Wirken nachlässig. Au den thatigsten Dchulräthen gehören:
derjenige in St. Gallen oder besser dessen permanente Kommission;
im Rheinthal: Altstädten, Marbach und St. Margrethen; in
Wcrdenberg: der Schulrath in Wartau (seit Mitte Winters
rühmlich vorwärts strebend), derjenige in Serele», Buchs,
Grabs (hier mehr ab Seiten der weltlichen Mitglieder); in Ober-
toggenbnrg: der Echulrath in Alt St. Johann (in seinen

weltlichen Mitgliedern); derjenige in Stein, in Neßlan, Ebnat ;
in Neutoggcnburg: der Schulrath in Lichtensteig', Helfenschwil,

Nckar, Wasserfluh, Bu»dt, Watlweil, Schmidberg; im Untcr-
toggcnburg! MogelSberg, GanterSwil, Kirchberg, Oberwies,
Lberstetten, Niedcrutzwil, Obernywil, Flawil. -- Die Schulen
werden von den Ortsschulräthen meist gehörig besucht. In AtzmocS

reizt man die Schulräthe zum fleißigen Besuch der Schule mit -wir.
Entschädigung per halben Tag; in Altstädten schreckt man vor
Unterlassung des Schulbesuchs durch Bußen. Am fleißigsten werden die Schulen

von den Schulräthcn in St. Gallen, Rheinthal und Obcrtoggcu-
burg besucht, alle Monat von einem Schulrath und überdies noch

von den Pfarrern, die weitaus dem größeren Theile nach das Schulwesen

in den Gemeinden am kräftigste» fördern-
Die Verwaltung des Schulsonds von Seiten der Schulräthe

betreffend, hat sich die Erfahrung herausgestellt, daß hie und da dix
Schulkapitalien nicht vorschriftsgemäß versichert, die Pfandbriefe nicht
gehörig trauSfis'irt, die Schuldtitel nicht feuerfest ausbewahrt, keine
Urbaricn und Kassabücher und die Schulrechnungen nicht in gehöriger
Ordnung geführt werden: Uebclstände, auf deren Beseitigung der
ErPehnugsrath Bedacht nehmen wird.
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Im Seebezirk hat der Erziehungsrath einen eigenen zuerst
provisorischen Schulrath gewählt, sodann durch die neu sich bildende

Schulgcnossenschast in RapperSweil und Jona einen definitiven Schulrath

wählen lassen, der mit rühmlichem Eifer für daS evang. Schulwesen

im Secbezirk wirkt, so daß in Folge eines tiefgefühlten Bedürfnisses

statt der höchst ungenügenden Fabriksschule in Jona eine eigene

neue evangelische Schule in's Leben gerufen und ein Schulsond von
HVV fl. bereits zusammengelegt wurde.

Im März I8Z6 fand die Amtöübergabc der frühern Jnspektorate

«m die neuen Bezirksschulräthe Statt. Der Erziehungsrath
wünscht sich Glück zu der Wahl von Männern, die theils als

Mitglieder, theils als Präsidenten dieser Behörden mit Einsicht, Kraft
nnd edler Hingebung ihre Stellen bekleiden. Die Mitglieder vertheilen
unter sich ihre Verrichtungen. Die Dezirksschulräthe in Werdenberg
Und Obcrtoggenburg theilten ihre Bezirke in Z Kreise ab, in denen

fedeö Mitglied die vorgeschriebenen Schulvisitationen macht, der Prüfung

beiwohnt u. dgl.; in Ersterem wird selbst von jedem Mitgliede
darüber schriftlich Bericht erstattet. Mit Ausnahme von St. Gallen
haben alle BezirkSschulräthe 6 Sitzungen und darüber gehalten. -»
Der größte Theil von Geschäften ruht indeß immer auf den Präsidenten

der BczirkSschulräthe, die als solche, ohngeachtet ihnen noch 2

Mitglieder adjungirt sind, doch noch mehr zn thun haben, als die

frühern Schulinspekloren. Daher muß sie auch mehr ihr inneres

Bewußtsein entschädigen, als es ihr knapper Gehalt thun kann.

Die Geschäfte, welche den Erziehung s rat h in Anspruch
nahmen, veranlaßten denselben zu 22, seine permanente Kommission zu 27

Sitzungen. Ä^r das Büreau gingen ein S6-ä, von demselben gingen
ob H5Z Zuschriften. Die wichtigsten Verhandlungen des ErziehungS-
rathS beschlagen theils allgemeine Anordnungen, Reglemente, Instruktionen,

Einführung der Schulordnung, EchulvisitationSrapporte und
deren Folgen, Examiuationsordnung, Lehramtskandidaten, Lehrbücher»

Lehrerkurse in Kreuzlingen und Lichtensteig, theils besondere, einzelne

Gegenstände und Schulkreise betreffende Verfügungen. — Der
evangelische Erziehungsrath hat sich bestrebt, nach den gegebenen Verhältnissen

das Erzichungswesen im evangelischen Kantonötheile auf eine

immer höhere Stufe zu bringen. Das größte Hinderniß bleibt aber

immer der Maugel an Centralisation und der Umstand^ daß die ärmsten

Schulkreise mit ihren geringen Kräften, wenige Unterstützungen
abgerechnet, sich selbst überlassen bleiben, während in andern Kantonen,
das Schulwesen der Gesammtheit angehört, und ärmere Kreise durch

verhältnißmäßige Mitwirkung der reichern sich ebenfalls empor heben

können.

*) Der hohe ErzichungSrath macht hier ans einen sehr wichtigen
Punkt ausmectsam. ES liegt in der Nalur der Sache, daß da«
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Wir sind indeß überzeugt, wenn die Bezirk«' und Ort«schul-
räth«, so wie die Lehrer die neue Schulordnung einmal ganz
aufgefaßt und überhaupt ihre Stellung gehörig begriffen haben; wenn
alle vereint mit dem Erziehungsrathe von dem Bestreben beseelt sein

werden, ihre diessälligen Pflichten nach Mafigabe ihrer Kräfte zn
erfüllen, so wird es dem Auge des Schulfreundes gegönnt sein, im»

wer größere und schönere Früchte der Erziehung und Jugenbildung

zu sehen. (Unterschriften.)

Plan für neue Schulbücher
IN den

Primärschulen des evangelischen Theils dcö Kantons

St. Gallen.

Vorbemerkung.
Dieser Plan wurde von einer besondern vom evangelischen Er»

ziehungSrathe au« seiner Mitte niedergesetzten Kommission schon im
Frühjahr 1836 entworfen, nachher an die Bezirks- und OrtSschulräthc
und an die Lehrer der evangelischen Schulen, so wie auch an
Schulmänner außer dem Kanton versandt und dieselben aufgefordert, ihre
Ansichten darüber genannter Behörde mitzutheilen. N<uh einer
sorgfältigen Prüfung der eingegangenen Berichte wurde der Plan definitiv,

wie er hier vorliegt, festgesetzt und die Arbeit an mehre»
erfahrne Schulmänner vertheilt. Sach- und fachkundige Schulmän-
»er werden sich überzeugen, daß diese« Plan mit vieler Sachkenntniß
und weiser Berücksichtigung der allmälig fortschreitenden Bildungs»
stufen entworfen worden, also keineswegs den Tadel verdient/ der

«hm von einigen Seiten zu Theil geworden sein soll. Alle« kommt

Schulwesen, wenn die Volksbildung eine gleichmäßige Verbreitung

und Höhe erreichen soll, auch eine Angelegenheit de«

Staates ist, so daß er da Unterstützung geben muß, wo die

eigenen Kräfte nicht ausreichen. Da die Lehrer nun einmal so

wenig al« andere Menschen von der Lust leben können; da die
Lehrmittel so gut als alle übrigen Waaren nicht als Geschenke

zu erhalten sind, und da die Schulhäuser so wenig als andere
Gebäude sich selber bauen oder wie Pilze aus der Erde hcrvor-
schicßen: so ist Geld der Hauptncrv des Schulwesens. Die«
hat man in unseren Tagen endlich eingesehen, und man scheue

sich nur nicht, hierin mit der Sprache herauszugehen. ES gibt
kaum irgend ein Gebiet menschlicher Bestrebungen, auf welchem

man (besonder» von gewissen Leuten) für seine Arbeit mehr mit
dem Lohne des eigenen Bewußtsein« vertröstet wurde, als das
Schulwesen. Da» kann so nicht bleiben, und c» ist daher auch
schon ein leiser Wink, wie ihn hier der h. evang. Ecsic.nngs-
raty von Et. Gallen gegeben hat, gewiß höchst danken»werth.

Am», d. tlted.
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aies die Ausführung an. Liefern die Bearbeiter etwas recht Tüchtige?
und Gelungenes, so bekommen die Schulen des Kantons St. Gallen
einen EpcluS von Schulbüchern, wie er kaum irgendwo in einem
Lande in diesem Umfange und in dieser Ordnung und Stufenfolge
vorhanden ist.

Zweck der Schulbücher überhaupt.
Richtiges, fertiges und schönes Lesen, Verstehen des Gelesenen,

Bildung der Sprache, des Verstandes und Gemüthes. Alles dieses

als würdige Vorbereitung auf das bürgerliche, geistige und sittlich-
religiöse Leben in Staat und Kirche, als dem obersten Zwecke der

Schule und Schulbildung im Allgemeinen.
Anmerk. Durch diese Zweckbestimmung ist offenbar der Begriff

„Schulbücher" nur für die Kinder angewandt, und alles

das, was anderartigc Lehrmittel und Handbücher für Lehrer

zu eigener Befähigung und Lehrcrvervollkommnung beschlagt,

einstweilen ausgeschlossen.

v. Eintheilnng und Zahl der Schulbücher.
Damit der Schüler nicht durch alle sechs bis acht Jahre durch

ein Einerlei mit nur geringer Abwechslung in der Materie und Form
herumgetrieben und ermüdet, aber auch nicht regellos gelehrt werde,

sollen, um einerseits Neuheit des Stoffes zur ununterbrochenen Belebung

der Theilnahme des Lernenden, und anderseits eine gehörige

Stufenfolge in Beziehung des FortschreitenS vom Leichtern zum
Schwerern, vom Bekannten zum Unbekannten, mit steter Berück-

sichtigung des steigenden Alters und der sich vergrößernden FassungS-

und Behaltungskraft des Schülers zu geben, für unsere Primärschulen

drei in der Materie, Darstellungsart und Größe verschiedene Schulbücher

bearbeitet werden und zwar so, daß

da« erste Schulbuch die Elementarbildung,
das zweite die Rcalbildung, beide für die Alltagsschüler, und

das dritte die Nealbildung für die Ergänzungsschüler umfaßte;
das erste und zweite jedoch zerfielen )edes in drei Theile, wodurch

der beabsichtigte Vortheil, dem Schüler alljährlich ein neues Buch
in die Hände zu geben, mit Leichtigkeit erreicht würde.

I. Erstes Lchulbuch.
Erster Theil, Fibel genannt. Für Kinder von sechs bis

sieben Jahren. Ungefähre Größe: 16 bis 24 Seiten, in 8. gedruckt.
Es muß enthalten:

die Selbstlaute,

b) die Mitlaute,
c) Zusammensetzungen (stufenweise und mannigfaltige) der êauk-

zeichen

->!>) zu Silben aus 2, Z und mehr Lautzeichcn,
1>b) zu Wörtern aus 2 und â und mehr Silben,
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' "
ee) zu leichten, einfachen Sätztn aus «nd mehr

Wörtern.

V. Zweiter Theil. Für Kinder von sieben bis acht Jahren.
Größe des Büchelchens: etwa ZV —70 Seiten. Enthaltend:

a) Leseübungen mit allmiilig erweiterten, einfachen,

l>) Leseübungen mit allmälig erweiterten, zusammengesetzten

Sätzen;
e) Leseübungen mit kleinen, leichten Erzählungen, nebst ge-

reimten Sinnsprüchen, und

6) Lescübungen mit kleinen Gebetsliedern (Morgen- undAbend-

u s-w. Gebeten),

tt. Dritter Theil. Alter: acht bis neun Jahre. Ungefähre
Größe des BüchelchenS: 152—428 Seiten. Inhalt:

») leichte Perioden;
t>) größere schwerere Erzählungen nebst Gesprächen;

c) leichte Beschreibungen von Gegenständen aus dem An-
' schauung«- und Erkenntnißkreise der Kinder.

II. Zweites Srl>uibutli.
>. Erster Theil desselben für 9 —ivjährige Schüler. Größe

dieses Theils: ttlä—176 Seiten. Inhalt:
verschiedene Sätze als Mittel zur Entwicklung allgemeiner,
aber leicht bestimmbarer Begriffe, mit Berücksichtigung des

Unterschieds zwischen eigentlichen und uncigentlichen
Ausdrücken und der Synonyme;

l>) Erzählungen moralischen und religiösen Inhalts;
v) ausführliche Beschreibungen auch solcher Gegenstände, die

nicht im Gesichtskreise der Kinder liegen;
st) schwerere Gedichte und Gespräche (auch Fabeln) zur Uebung

und Bildung des Lesetones,

v. Zweiter Theil. Für Schüler von 10—N Jahren., Größe:
ttwa 2VK-2-W Seiten. Enthaltend:

->) verschiedene Sätze als Mittel zur Entwicklung allgemeiner,

jedoch schwererer Begriffe, mit Berücksichtigung des

Unterschieds der eigentlichen und uneigcntlichen Ausdrücke und

der Synonyme;
b) Erzählungen aus der biblischen und vaterländischen Geschichte ;
c) Darstellung des Allgemeinen aus der vaterländischen Ge«e

graphie;
st) Naturgeschichte, und zwar-eine Einleitung in die Natur¬

geschichte überhaupt, dann besondere vaterländische Nature
geschichte;

-) Parabeln und andere Gedichte.
^ Dritter Theil. Alter der Schüler: II —n Jahre, allenfalls

auch etwas mehr. Größe dieses Theils : 238-320 Seiten. Inhalt
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s) größere Erzählungen, vorzüglich aus der biblischen und

vaterländischen Geschichte;

I>) das nöthigste Besondere aus der vaterländischen Geographie;
c) das Nöthigste und Merkwürdigste aus der nicht vaterlän¬

dischen besondern Naturgeschichte;
st) aus der Naturlehre: Erklärungen der gewöhnlichsten und

merkwürdigsten Erscheinungen der Natur, besonders der

- Atmosphäre;
e) der Leib des Menschen, auch Andeutungen der Verschie¬

denheit der Menschenraxen, nebst dem Nöthigsten aus der

Gesundheitslehre, und

k) Gedichte, vorzüglich religiösen und moralischen Inhalts.

III. Drittes Schulbuch.

Für die ErgänzungSschüler. In 2 Theilen. Für Schüler von
K2—tS Jahren.

X. Erster Theil. Für 2 Jahre dienlich. Größe: ZZ2-S84 Selten.

Inhalt desselben:

s) Fortsetzung der vaterländischen Geographie und Geschichte;

b) das Wesentlichste aus der VersassungSlehre, und insbe¬

sondere aus der St. Gallischen. Verfassung und faßliche

Abhandlung über die bürgerlichen Rechte und Pflichten ;

c) das Nöthigste über. HauS- und Landwirthschaft, Künste
und Gewerbe;

st) die Seele des Menschen, mit Anwendung auf die ver¬

schiedenen Verhältnisse und die dadurch bedingten Rechte
und Pflichten des Menschen;

e) leichte Abhandlungen allgemeinen Inhalts;
t) poetische Stücke religiösen Inhalt»., in höherer, doch nicht

zu schwerer Form (z. B. Psalmen).

L. Kweiter Theil. Biblische Geschichte.

An merk. Im ersten Theil für die ErgänzungSschüler wäre be¬

sonder« viel Raum der HauS- und Landwirthschaft und der

Anthropologie zu widmen. Für den ziveitcn, ausschließlich
der biblischen Geschichte bestimmten Theil wird kein Maß
vorgeschlagen.

Ueber die durch die neue Verfassung herbeigeführten
Veränderungen im Schulwesen des Kamt»»« Gla-

ru«. — Nachdem die neue Verfassung den 2. Oktober 18Z6 von der

LandSgemeinde mit Einmuth genehmigt worden, würd» von derselben

eine besondere Kommission gewählt, welche sich noch i>or Einführung
derselben mit Entwersung der organischen Gesetz»beschäftigen/ ihre

Entwürfe zunächst dem dreifachen Landrathe, und nachdem sie von
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